
Stadt Bern 
Stadtrat 

Antrag  SVP und  FDP zur Änderung  des  GRSR  ad  Beschaffung  IT 
Lösungen 

Antrag 

Das Geschäftsreglement sei gestützt auf  Art. 82  GRSR  in  folgendem Punkt anzupassen: 

• Geschäfte,  die die  Beschaffung oder Erweiterung  von IT Software  und  Hardware  vorsehen sind  der  RVVSU zu Vorberatung zuzuweisen, 

Variante 

• Geschäfte,  die die  Beschaffung oder Erweiterung  von IT Software  und  Hardware  vorsehen sind neben  der  Zuweisung  an  nach bestehendem 
Direktionssystem zuständigen Kommission einem dazu befähigten Kommissionsausschuss zuzuweisen. Dieser umfasst mindestens  3  Mitglieder .  Die 
Mitglieder haben das  Recht  an der  Vorberatung  in der  Kommission teilzunehmen  und  in der  Kommission Anträge zu stellen 

Begründung 

Die  Beschaffung  von  Cityt-Softnet,  die  Schulsoftware b4k2  (base for  Kkids  2), die  Beschaffung  des  Reservationssystems für Turnhallen  und 
die  Mobilitätsapp zeigen, dass  IT-Projekte komplex sind  und  fachspezifisches Knowhow gefragt ist. 

Damit  der  Stadtrat  seine  Oberaufsicht  über  die  Exekutive bei  IT-Projekten wahrnehmen kann, muss auch innerhalb  des  Stadtrat das 
vorhandene Wissen gebündelt werden.  Der  Kanton sieht vor, dass  IT-Geschäfte einer Kommission übertragen werden.  Es  erscheint zwingend, dass 
hier  eine entsprechende Bestimmung auch für städtische  IT-Projekte eingeführt wird. Alternativ ist denkbar, dass ein ständiger Ausschuss im Stadtrat für 
IT-Projekte begründet wird, welcher bei  der  Vorberatung  der  Geschäfte mitwirken kann. 
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